
Eine Information zum Datenschutz

1 Was ist ein strukturiertes Behandlungsprogramm der Krankenkasse?
Strukturierte 8ehandlungsprogramme richten sich an Personen, die eine oder mehrere bestimmte chronische Krankheiten haben. Mit
diesen Behandlungsprogrammen will Ihre Krankenkasse gewährleisten, dass Siejederzeit gut betreut werden.
Ihre Krankenkasse bietet Ihnen eine Teilnahme an diesen strukturierten Behandlungsprogrammen an. Damit möchte sie Ihnen helfen,
besser mit Ihren krankheitsbedingten Problemen umzugehen und Ihre Lebensqualität zu verbessern, Näheres zu diesen Programmen
entnehmen Sie bitte der beiliegenden "Information fur Patienten"
111reTeilnahme an eil1ern oder mehreren Programmen Ist freiwillig und rDr Sie ohne zusätzliche Kosten, Sie Ist jedoch nur möglich,
wenn Sie in del1nachfolgend beschriebenen Ablaufeinwilligen,

2 Welchen Weg nehmen Ihre Daten?
Mit Ihrer Unterschrift auf der Teilnahme· und Einwilligungserklärung stirn men Sie zu, dass Ihre Behand Iungsdaten (Dokumentations-
daten) mit Personenbezug von Ihrem koordinierenden Arzt erhoben und an eine beauftragte Datenstelfe weitergeleitet werden. Sie
erhalten einen Ausdruck dieser Dokumentation und wissen somit, welche Ihrer Daten ubermittelt werden.
Die Datenstelle Ist fur die weitere Bearbeitung der Dilten zuständig und wird dilzu von Ihrer Krankenkasse und einer sogenilnnten Ar-
beitsgemeinschaft beauftragt, in der neben den beteiligten Krankenkassen auch die ärztlichen Teilnehmer vertreten sind. Im Auftrag
der Arbeitsgemeinschaft leitet die Datenstelle die Dokumentationsdaten an Ihre Krankenkasse, eine Gemeinsame Einrichtung und
die KassenJrztliche Vereinigung weiter. Zur Frage.was dort mit Ihren Daten geschieht erhalten Sie im Folgenden genauere Informa-
tionen.
Altemativ dazu besteht die Möglichkeit, dass Ihre Krankenkasse die Aufgaben der Gemeinsamen Einrichtung wahrnimmt. Für diesen
Fall entfJllt die Notwendigkeit der Errichtung der Arbeitsgemeinschaft und der Gemeinsamen Einrichtung und damit der Weiterlei·
tung der Daten an diese. Das kann auch beinhaiten, dass Ihre Krankenkasse die Aufgaben der Datenstelle in eigener Verantwortung
wahrnimmt.
Der dargestellte Ablauf der Programme und die nachfolgend beschriebenen Aufgaben der Beteiligten sind gesetzlicil vorgeschrieben,
Bei jedem Bearbeitungsschritt werden strengste gesetzliche Sicherheitsvorschriften beachtet. Der Schulz Ihrer Daten ist immer ge·
w~hrleistet! Bei allen Beteiligten haben nur speziell für das Programm ausgewählte und besonders gesch ulte Mitarbeiter Zugang zu
den Daten.

2.1 Was geschieht beim Arzt mit dell Daten?
Ihr Arzt ben5t:igt diese DOItenfür Ihre Behandlung und das Gespräch mit Ihnell.lhr Arzt leitet die das Programm betreffenden Daten
in standardisierter Form an die Krankenkasse oder die Datenstelle weiter. Dazu benötigt Ihr Arzt Ihre einmalige schriftliche Einwilli·
gung. Mithilfe eines Ausdrucks der Dokumentation können Sie nachvoll2iehen, welche Daten Ihr Arzt weiterleitet.

2.2 Was geschieht bel Ihrer Krankenkasse mit den Daten?
Die Krankenkasse fUhrt in ihrem Datenzentrum für strukturierte Behandlungsprogramme die von Ihrem Arzt gelieferten Daten mit
weiteren Leistungsdaten {z. B.Krankenhilusdaten) zusammen und nutzt sie für Ihre individuelle Beratung. Sie erhalten z. B.gezielte
Informationsmaterialien oder - wenn Sie es wünschen - auch ein persönliches GesprJch mit Informationen zu Ihrer Erkrankung. Die
Krankenkasse kann zu ihrer Unterstützung auch einen Dienstleister (sog. "Dritte") mit diesen Aufgaben betrauen.
Für den Fall,dass Sie an einem Programm außerhalb des Zuständigkeitsbereichs Ihrer Krankenkasse teiinehmen. werden Sie von der
zuständigen Krankenkasse in dieser Region betreut. ihre Daten werden von den dort ebenfalls vorgesehenen Stellen angenommen
und verarbeitet.

2.3 Was geschieht bei der beauftragten Datenstelle mit den Daten?
Es ist möglich, dass die Krankenkassen und die ärzllfchen Teiinehmer eine Datenslelle mit der Annahme und Weiterleitung der Daten
beauftragen. Dieser Vertrag mit der Datenstelle kann auch über eine Arbeitsgemeinschaft von Krankenkassen und ärztlichen Teilneh·
mern {z. R KaS5enarzthche Vereinigung) geschlossen werden. Wenn eine Datenstelle beauftragt worden ist, dann prüft diese unter
Beachtung der strengen Datenschutzbestimmungen, ob die Daten vollständig und plausibel sind. Weiter wird geschaut, ob die Daten
zum richtigen Zeitpunkt erstellt und übermittelt worden sind. Anschließend leitet die Datenstel!e die Daten an die Krankenkasse und
in pseudonymisierter Form an die Gemeinsame Einrichtung, bzw. an die Kassenärztllche Vereinigung, im gesetzlich vorgegebenen
Umfang weiter. Dazu werden die von der Krankenkasse erfassten Informationen vor der Weiterleitung mit verschlüsselten Nummern
versehen. Die Pseudonymisierung der Daten gewährleistet dass niemand erkennen kann, 2Uwelcher Person diese Daten gehören.

2.4 Was geschieht bei der Gemeinsamen Einrichtung mit den Daten?
Die Gemelnsame Einrichtung kann von den Krankenkassen und einer Gemeinschaft der arzt lichen Teilnehmer (z. B KassenJrztliche
Vereinigung oder Hausärzteverband) zur Qualitätssicherung gegründet werden
Für diese Qualitätssicherung erhält die Gemeinsame Einrichtung pseudonymisierte Dalen. Die Daten aller teilnehmenden Ärzte und
eingeschriebenen Versicherten werden hier unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen nach wissenschaftlichen Methoden aus-
gewertet. Im Rahmen dieser Auswertung wird unter anderem untersuch t, ob das Behandlungsprogramm die Behand lung der teilneh-
menden Versicherten nachweislich verbessert, Ihr Arzt erhält einen Bericht über die Ergebnisse dieser Auswertung.

2.5 Wissenschaftliche Auswertung der Daten (Evaluation)
Die im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme erfassten pseudonymisierten Informationen werden wissenschaftlich ausge-
wertet Die Auswertung soll Aufschluss darüber geben. ob und wie das Programm von den beteiligten Ärzten und Patienten angenom·
men wird und ob es die Qualität der Behandlung verandert. Für diese Evaluation beauftragt Ihre Krankenkasse eine externe, unab·
hängige Institution. Die Ergebnisse dieser Evaluation werden anschließend zum Beispiei in der Mitgliederzeitschrift Ihrer Kranken· \;
kasse oder Im Internet veröffentlicht. J
Die Evaluation beinhaltet auch eine Untersuchung der persönlichen Lebensqualitat und Zufriedenheit der Teilnehmer. Vielleicht ge-
horen Sie zu den Teilnehmern, die befragt werden sollen. Dann wird Ihnen die Krankenkasse alle zwei Jahre einen Fragebogen zu- ~
senden. ~
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